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A. Bauliche Mindestanforderungen an Stallbauten – Anforderungen an die Freilandhaltung von Jung- und Legehennen –  

Anforderung Auslegung / Anwendung Prüfschritte Prüfergebnisse Ja Nein 

Ställe müssen so beschaffen 
sein, dass deren tageslicht-
durchlässigen Flächen mindes-
tens 3 % der Stallgrundfläche 
betragen. 

 Als „Stallgrundfläche“ (A) wird die Fläche des 
Stalles insgesamt bezeichnet. Sie berechnet 
sich nach Länge x Breite der Außenmaße des 
Stalles. Nicht zu berücksichtigen sind aus-
schließlich angebaute Wirtschaftsteile, die für 
Tiere nicht zugänglich sind, z.B. Futterhaus, 
Büro, Sozialgebäude. 

 Als „tageslichtdurchlässige Flächen“ (B) gelten 
die im Tierbereich bauseitigen Wand- und  
Deckenöffnungen.  
Hierzu zählen insbesondere:  
gänzlich offene Flächen, Fenster, Lichtplatten, 
Spaceboards und Windschutznetze / Curtains. 

 Anrechenbar ist die gesamte Wand-, Dach- 
und Deckenfläche, die bauseitig mit offenen 
Flächen, Fenstern, Lichtplatten, Spaceboards 
und Windschutznetzen / Curtains ausgestattet 
ist. 

 

Es handelt sich um einen Stallneubau. 
 
Stallgrundriss und Seitenansichten liegen bei. 
 
Lichtdurchlässige Gebäudeteile sind in den Plänen 
eingezeichnet/markiert, eine Aufstellung und Be-
rechnung der m² liegt bei. 
 
A  Stallgrundfläche   
  Länge (a) 
  Breite (b) 
 Fläche (a x b) = 
 
B  Tageslichtdurchlässige Fläche  = 
 
Anteilige tageslichtdurchlässige Flächen  = 
 zur Stallgrundfläche [(B/A)x100] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______ m 
_______ m 
_______ m² 
 
_______ m² 
 
_______ % 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

  

 Name, Vorname 

Für jede zu fördernde Stallanlage/Stallbereich ist eine eigene Prüfliste vorzulegen. 
Hinweis: Die maßgebenden Flächen sind in den Bauunterlagen klar ersichtlich auszuweisen oder zusätzlich als spezielle Berechnung beizufügen. 
Mit den zu fördernden Investitionen sind die baulichen und technischen Voraussetzungen zur Einhaltung der folgenden Anforderungen zu schaffen. 
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       A.  Bauliche Mindestanforderungen an Stallbauten – Anforderungen an die Freilandhaltung von Jung- und Legehennen – Ja Nein 

Im Außenbereich müssen allen 
Tieren ausreichende Schutzein-
richtungen natürlicher oder 
baulicher Art (z.B. Unterstände, 
Bäume, Sträucher) zur Verfü-
gung stehen, die ausreichend 
breit und so verteilt und zu-
sammenhängend angelegt 
sind, dass sie von den Hühnern 
von jeder Stelle des Außenbe-
reiches schnell erreicht werden 
können. 

 Als Schutzeinrichtungen und Beschattungs-
flächen werden Bäume, Sträucher, Hecken 
und Sonnensegel anerkannt. 

 

 Die Schutzeinrichtungen sollten gleichmäßig 
verteilt sein (laut Planungsunterlagen), um  
eine gleich schnelle Erreichbarkeit durch alle 
Tiere zu garantieren. 

 

 Der Auslauf soll mindestens eine Fläche  von 
4,0 m² pro Tier aufweisen (Auslauffläche U). 

Schutzeinrichtungen sind vorhanden. 
 
Folgende Schutzeinrichtungen sind geplant bzw. 

vorhanden: 
- Bäume 
- Sträucher 
- Hecken 
- Sonnensegel 
- Sonstiges 

 
Die Schutzeinrichtungen sind gleichmäßig im  
Außenbereich verteilt. 
 
Distanz zwischen benachbarten  
Schutzeinrichtungen  = 
 
Distanz zwischen Ausschlupflöchern und erster 
erreichbarer Schutzeinrichtung  = 

 

Der Auslauf ist in den Plänen eingezeichnet, eine 
Aufstellung und Berechnung der m² liegt bei. 
 
U  Auslauffläche  = 
D Anzahl Tierplätze  = 
 
Auslauffläche (U) / Tier (D) = 

 

 
 
 

 

 

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
 
 
 
 

_______ m 
 
 
_______ m 
 
 
 
 
_______ m² 
_______ Tiere 
 
_______ m²/Tier 
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       Zusätzlich über die baulichen Mindestanforderungen an Stallbauten (Teil A) hinausgehend: 

       B.  Bauliche Anforderungen an eine besonders tiergerechte Haltung  – Anforderungen an die Freilandhaltung von Jung- und Legehennen –  

Anforderung Auslegung / Anwendung Prüfschritte Prüfergebnisse Ja Nein 

Soweit die Einrichtung eines 
Kaltscharrraums aus baulichen 
oder rechtlichen Gründen nicht 
möglich ist, muss der Stall über 
einen Dachüberstand (Kalt-
scharrraum) von mindestens 
2 m Breite/Tiefe über die  
gesamte mit Ausschlupf-
löchern versehene Stallseite 
verfügen.  

Die gesamte Fläche unter dem 
Dachüberstand muss befestigt 
sein.  

Für Mobilställe sind kein Dach-
überstand und keine Befesti-
gung erforderlich. 

 Die Fläche im Kaltscharrraum (T) bzw. unter-
halb des Dachüberstandes soll betoniert oder  
asphaltiert sein. 

 Der Kaltscharrraum und der Dachüberstand 
müssen jeweils über mindestens 2,00 m  
Breite/Tiefe verfügen. 

Es handelt sich um einen Mobilstall. 
 
Der Stall verfügt über (jeweils mindestens 2 m 
Breite/Tiefe): 

- einen Kaltscharrraum 
- einen Dachüberstand 

 
Der Kaltscharrraum bzw. der Dachüberstand 
reicht über die gesamte mit Ausschlupflöchern 
versehene Stallseite. 

Länge  = 
Tiefe  = 

 
Die Fläche innerhalb des Kaltscharrraumes bzw. 
unterhalb des Dachüberstandes ist wie folgt plan-
befestigt: 

- Betonboden 
- Asphaltboden 
- Sonstiges Material 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______ m 
_______ m 
 
 
 

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _  

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

Erklärung: 
Die obige von mir durchgeführte Prüfung hat ergeben, dass in allen Belangen die baulichen Anforderungen an eine besonders tiergerechte Haltung gemäß Anlage zur RL 
LIW erfüllt werden. Die dazu erforderlichen Angaben habe ich nach bestem Wissen und Gewissen ermittelt und abgegeben. Ich bestätige, dass diese Angaben vollständig 
sowie sachlich und rechnerisch richtig sind und mit den zum Förderantrag gehörenden Bauunterlagen (wie Bauplan / Bauskizzen, Baubeschreibung etc.) übereinstimmen. 
 
 
__________________________________ , den ____.____.________ __________________________________________ 
Ort  Datum Unterschrift (bauleitender Architekt bzw. fachkundige Person) 
 


